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(:lI Wie in geeigneter Weise Vorsorge zu treffen ist, 
richtet sich nach den Umständen; Ersatz fehlender Glied
111aßen durch künstliche Glieder, Begleitung durch einen 
Menschen oder durch einen Blindenhund kann angebracht 
sein, auch das Tragen von Abzeichen. Körperlich Behin
derte können ihr Leiden durch gelbe Armbinden an beiden 
Armen oder andere geeignete, deutlich sichtbare, gelbe 
Abzeichen mit drei schwarzen Punkten kenntlich machen' 
die Abzeichen sind von der zuständigen örtlichen Behörd~ 
oder einer amtlichen Versorgungsstelle abzustempeln. Die 
gelbe Fläche muß wenigstens 125 Millimeter im Geviert, 
der Durchmesser der schwarzen Punkte, die auf den Bin
den oder anderen Abzeichen in Dreiecksform anzuordnen 
sind, wenigstens 50 Millimeter betragen. Die Abzeichen 
dül'fen nicht an Fahrzeugen angebr1.cht werden. 

§ 3 

Einschränkung oder Entziehung der Zulassung 

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet zum Führen 
von Fahrzeugen oder Tieren, so muß die Verwaltungs
behörde ihm deren Führung untersagen oder ihm die er
forderlichen Bedingungen auferlegen. Zur Prüfung der 
körperlichen oder geistigen Eignung kann sie die Bei
bdngung eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses oder 
eines Sachverständigen-Gutachtens anordnen; Gegenstand 
d~r ärztlichen Untersuchung ist die Begutachtung der 
korper-llChen und geistigen Eignung im allgemeinen, wenn 
nicht die Verwaltungsbehörde ein Gutachten über eine be
stimmte Eigenschaft (z. B. :Seh- oder Hörvermögen) an
fordert. 

. ( 2) Ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen oder 
TIeren 1st ~esondel's, wer unter erheblicher Wirkung gei
stIger Getranke oder Rauschgifte am Verkehr teilgenom
men oder sonst gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder 
andere Strafgesetze erheblich verstoßen hat. 
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11. Führen von Kraftfahrzeugen 

§ 4 

Erlaubnispfiicht und Ausweispfiicht für das Führen 


von Kraftfahrzeugen 


(1) Wer auf öffentlichen Str'aßen ein Kraftfahrzeug 
(maschinell angetriebenes, nicht an Gleise gebundenes 
Landfahrzeug) mit einer durch die Bauart bestimmtcn 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 Kilometern je 
Stunde führen will, bedarf der Erlaubnis der Verwaltungs
behörde (Fahrerlaubnis). 

(2) Die Fahrerlaubnis ist durch eine amtliche Bescheini
gung (Führerschein) nachzuweisen. Der Führerschein ist 
beim Führen von Kraftfahrzeugen mitzuführen und auf 
Verlangen zuständigen Beamten zur Prüfung auszuhän
digen. 

§ 5 


Einteilung der Führerscheine 


(1) Die Fahrerlaubnis wird für jede Betriebsart 
(Elektromotor, Verbrennungsmaschine, Dampfmaschine 
oder andere) in folgenden Klassen erteilt: 
Klasse 1: 	Kraftr'äder (Zweiräder, auch mit Beiwagen) mit 

einem Hubraum über 250 Kubikzentimeter, 
Klasse 2: Kraftfahrzeuge, auch solche mit aufgesatteltem 

Anhänger, deren Leergewicht (einschließlich 
dem eines aufgesattelten Anhängers) über 
3,5 Tonnen beträgt, 
und 
Züge mit mehr als drei Achsen ohne Rücksicht 
auf die Klasse dcs ziehenden Fahrzeugs - das 
Mitführen der nach § 18 Abs. 2 NI'. 4 zulassungs
freien Anhänger bildet keinen Zug im Sinne 
dieser Vorschrift - , 

Klasse 3: alle Kraftfahrzeuge, die nicht zu Klasse I, 2 
oder 4 gehören, 


